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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Eine Motion Guisan (fdp, VD) forderte einerseits eine nationale Anti-Doping-Agentur,
die mit genügend Mitteln ausgestattet wird und andererseits die Möglichkeit von
strafrechtlichen Sanktionen gegenüber dem Umfeld eines positiv auf Dopingmittel
getesteten Sportlers. Diese Änderungen wurden vom Motionär als wichtig erachtet, weil
sich das Umfeld von positiv getesteten Sportlern heute jeglichen Sanktionen entziehen
könne. Der Bundesrat betrachtete die Dopingbekämpfung primär als Sache des
privatrechtlich organisierten Sports. Im Rahmen des Bundesgesetzes über die
Förderung von Turnen und Sport seien zudem Verschärfungen der heutigen
gesetzlichen Grundlagen zur Bestrafung des Umfeldes vorgesehen. Der Bundesrat
beantragte daher die Ablehnung der Motion. Dem folgte der Nationalrat hingegen nicht
und nahm sie mit 101 zu 55 Stimmen an. 1

MOTION
DATUM: 11.06.2009
LINDA ROHRER

Eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Guisan (fdp, VD) lehnte die
kleine Kammer im Berichtsjahr mit der Begründung ab, dass die Belange des Dopings
mit dem verabschiedeten Sportförderungsgesetz geregelt seien. Die Motion hatte
einerseits eine nationale Anti-Doping-Agentur, die mit genügend Mitteln ausgestattet
wird und andererseits die Möglichkeit von strafrechtlichen Sanktionen gegenüber dem
Umfeld eines positiv auf Dopingmittel getesteten Sportlers gefordert. 2
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1) AB NR, 2009, S. 1263 f.
2) AB SR, 2010, S. 1191
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